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Raumordnungsverfahren „Bodenabbau Wipshausen der SK Steinkultur Kies GmbH,  

    Erweiterung nach Norden“ 

 

 

Ergebnisniederschrift der Antragskonferenz / des Scoping-Termins vom 13.01.2016 

 

 

Konferenzort:  Stadt Braunschweig, ZGB, großer Besprechungsraum 

Konferenzleitung: Herr Menzel (Zweckverband Großraum Braunschweig - ZGB,  
   Untere Landesplanungsbehörde) 

Teilnehmer:  s. Teilnehmerliste (Anhang) 

Dauer:   10:00 bis 10:40 Uhr 

 

 

Inhalt 

1. Begrüßung und Einführung 
2. Vorstellung des Vorhabens / geplanter Untersuchungsrahmen der Antragsunterlagen 
3. Raumverträglichkeitsuntersuchung/studie (RVS) 
4. Umweltverträglichkeitsuntersuchung/studie (UVS) 
5. Erörterung zur FFH-Verträglichkeitsuntersuchung 
6. Hinweise zum Artenschutz 
7. Weiterer Verfahrensablauf 

Anlagen 1 - 3 

1. Begrüßung und Einführung 

Herr Menzel (ZGB) begrüßt als Verfahrensführer sowie im Namen von Herrn Bruns (LK Peine, Untere 
Wasserbehörde (UWB)) die Anwesenden und führt in die Veranstaltung ein. Dabei erläutert er die Auf-
gaben und Inhalte des Raumordnungsverfahrens (ROV) sowie der Antragskonferenz im Besonderen 
(s. Anlage 1, Folien ZGB 3, 4 und 5). Herr Menzel informiert zudem kurz über die Erforderlichkeit des 
Scoping-Termins seitens des wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens und die in diesem Zusam-
menhang erfolgte, verfahrensbeschleunigende Zusammenlegung von Antragskonferenz und Scoping-
Termin. 

Herr Menzel erklärt, dass das Vorhaben „Bodenabbau Wipshausen der SK Steinkultur Kies GmbH, 
Erweiterung nach Norden“ in Bezug zu § 1 Nr. 17 i.V.m. § 1 S. 2 Raumordnungsverordnung (RoV) zu 
prüfen ist. Die eigentliche Antragsfläche erreicht die standardmäßig für die Erforderlichkeit eines ROV 
anzunehmende Mindestgröße von 10 ha gemäß § 1 Nr. 17 RoV nicht. Gleichwohl ist das Vorhaben im 
Zusammenhang mit den angrenzenden, genehmigten Abbauten sowie der Sensibilität des Raumes zu 
betrachten. Im Ergebnis dessen ist festzustellen, dass i.S.d. § 1 S 2 RoV das Erfordernis zur Prüfung 
des Vorhabens durch ein ROV besteht und somit diese Antragskonferenz durchgeführt wird 

Herr Menzel stellt die zusammenfassenden Prüfbereiche des ROV´s im Überblick vor: 

- Raumverträglichkeitsprüfung, 
- Umweltverträglichkeitsprüfung und falls erforderlich  
- FFH-Verträglichkeitsprüfung. 

Dabei stellt er mit Verweis auf § 5 UVPG die zu prüfenden Inhalte (Belange der RO und Schutzgüter 
der UVP) vor und führt aus, dass diese - abgesehen von der Maßstabsebene und dem 



    

 

2 

Konkretisierungsgrad – in beiden Verfahren (nach ROG/NROG und Wasserfachrecht) ähnlich sind. 
Zudem richteten sich beide Termine an die gleichen Träger öffentlicher Belange. 

Herr Menzel informiert darüber, dass zum Vorhaben bereits schriftliche Stellungnahmen eingegan-
genen sind. Diese sind dem Protokoll als Anlage beigefügt (s. Anlage 3). 

 

2. Vorstellung des Vorhabens / 
geplanter Untersuchungsrahmen der Antragsunterlagen 

Herr Schwenke (SGC Schwenke Geo Consult, Bremen) begrüßt für den Vorhabenträger die 
Anwesenden. 

Herr Schwenke stellt das Vorhaben sowie das Vorhabengebiet anhand von PPT-Folien vor und gibt 
einen Überblick über den vorgesehenen Untersuchungsrahmen der Raum- und Umweltverträglich-
keitsstudien, s. Antragsunterlagen. 

In seinen Ausführungen zur Raumverträglichkeit geht Herr Schwenke schwerpunktmäßig auf die 
Inhalte des Belangs „Wasserwirtschaft“ ein: Er informiert, dass das Wasser aus den Waldbeständen 
Grundwasser sei und somit den entstehenden Teichen unbedenklich zugeführt werde könne, was 
gemäß Vorhabenplanung auch vorgesehen sei. Das anfallende, drainierte Wasser aus der 
Landwirtschaft werde an der östlichen Grenze um das Vorhabengebiet herum geführt. 

3. Raumverträglichkeitsuntersuchung/-studie (RVS) 

Überfachliche Belange 

- Raumstruktur, zentralörtliche Strukturen und Funktionen 

- Siedlungsentwicklung, Freiraumfunktionen 

Keine Hinweise 

Landwirtschaft 

Keine Hinweise; Herr Menzel informiert, dass eine schriftliche Stellungnahme mit Bezug zu diesem 
Belang vorliegt. 

Forstwirtschaft 

Keine Hinweise 

Wasserwirtschaft 

Herr Naase (GP Günter Papenburg AG) erkundigt sich, warum der Graben aus dem FFH-Gebiet 
zunächst entlang des Vorhabens geführt werde, anstatt sofort in den Teich zu münden. 

Herr Radmacher (Vorhabenträger) erläutert, dass dies in Bezug auf das vorliegende Gefälle der 
Reduzierung bzw. Regulierung des Wasserabflusses diene [s. hierzu auch Ausführungen im Belang „groß-

räumige Naturschutzplanungen]. 

Rohstoffwirtschaft 

Herr Mandl (LBEG) erläutert, dass die Fläche der nördlichen Erweiterung zwischenzeitlich erkundet 
und in die Rohstoffsicherungskarte des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie als Rohstoff-
sicherungsbereich aufgenommen wurde. 

Herr Menzel informiert, dass der Bereich der nördlichen Erweiterung weder im Regionalen Raumord-
nungsprogramm für den Großraum Braunschweig (RROP 2008) als Vorranggebiet für Rohstoff-
gewinnung festgelegt, noch in der 9. Flächennutzungsplan-Änderung der Gemeinde Edemissen 
berücksichtigt und ausgewiesen sei. 

Wohnen, Industrie, Gewerbe, Sondernutzungen 

Keine Hinweise 

Freizeit und Erholung 

Keine Hinweise 
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Großräumige Naturschutzplanungen 

Frau Kentner (LK Peine, UNB) erläutert, dass der Bach, der in die Teiche geleitet werden soll, 
Wasser aus dem FFH-Gebiet abführt. Der Wasserabfluss aus dem FFH-Gebiet dürfe sich vorhaben-

bedingt nicht verstärken, da wasserabhängige Lebensraumtypen dem Schutzzweck bzw. den Er-

haltungszielen des FFH-Gebietes unterliegen. Frau Kentner fordert i.S.d. Verschlechterungsverbots 
den Nachweis, dass sich der Wasserabfluss nicht negativ verändern wird. 

Verkehr 

Herr Proft (LK Peine, FD Straßen) informiert, dass im Bereich der Zufahrt die Seitenräume neu ange-
passt werden müssen. Hierzu seien Regelungen erforderlich, insbesondere auch deshalb, da durch 
die belasteten Böden Kosten anfallen würden. 

Herr Menzel berichtet, dass zu diesem Belang eine schriftliche Stellungnahme eingegangen ist 

Ver- und Entsorgung 

Herr Pape (ExxonMobil) nimmt Stellung zur verfüllten Erdgasbohrung „Meerdorf 14“, die im Bereich 
des angrenzenden planfestgestellten Bodenabbaus des Vorhabenträgers verortet ist: Er stellt fest, 
dass sich die verfüllte Bohrung ca. 2,00 m unterhalb der Geländeoberkante (Ackerland) befindet. In 
der Vorhabenplanung sind 8,00 m angegeben; dies sei falsch und erfordere, in diesem Bereich die 
Planung anzupassen. Die exakten Koordinaten sind in der ergänzenden schriftlichen Stellungnahme 
angegeben. 

Sonstige Nutzungen 

Keine Hinweise 

4. Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVS) 

Methodik der Umweltverträglichkeitsstudie 

Keine Hinweise 

Vorhabensalternativen 

Keine Hinweise 

Schutzgut Mensch 

Keine Hinweise 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Frau Kentner erläutert, dass im Bereich des Vorhabens erhebliche Amphibienwanderungen regel-
mäßig stattfänden und bereits jetzt zu Problemen führten. In diesem Zusammenhang fordert Frau 
Kentner eine Aussage in der UVS, in wie fern durch die Vergrößerung der Wasserflächen 
Veränderungen bei den Amphibienwanderungen zu erwarten seien. 

Schutzgut Boden 

Keine Hinweise 

Schutzgut Wasser 

Frau Kentner erklärt in Vertretung der UWB des LK Peine, dass der Untersuchungsumfang 
angemessen sei. Gefordert werde aber die genaue Darstellung des geplanten Grabens. 

Herr Menzel informiert, dass eine schriftliche Stellungnahme mit Bezug zu diesem Belang vorliegt. 

Schutzgut Luft / Klima 

Keine Hinweise 

Schutzgut Landschaft 

Keine Hinweise 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Keine Hinweise 
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... und deren Wechselwirkungen 

Keine Hinweise 

5. Erörterung zur FFH-Verträglichkeitsuntersuchung 

In Ergänzung ihrer Ausführungen bei der UVS fordert Frau Kentner, dass es keine negativen 
Wirkungen auf die Biotoptypen des angrenzenden FFH-Gebietes geben dürfe. Dies sei insbesondere 
in Bezug zu den Wasserverhältnissen zu gewährleisten 

 

6. Hinweise zum Artenschutz 

Hinsichtlich des Artenschutzes verweist Frau Kentner auf die Amphibien. 

7. Weiterer Verfahrensablauf 

Herr Menzel erläutert den weiteren Verfahrensablauf (s. Anhang 1, ZGB, Folien 9, 10 und 11). 
Anhand der Verfahrensunterlagen, der Hinweise auf der Antragskonferenz sowie der schriftlich einge-
reichten Hinweise und Anregungen prüft der ZGB als Untere Landesplanungsbehörde gemäß 
§ 9 NROG die Erforderlichkeit eines Raumordnungsverfahrens. Je nach Prüfergebnis folgt entweder 
eine raumordnerische Stellungnahme oder es schließt sich ein förmliches Raumordnungsverfahren 
an. 

Herr Menzel bittet, bei Bedarf zeitnah weitere Anmerkungen und Stellungnahmen dem ZGB 
zuzusenden. Er bedankt sich für die konstruktive Beteiligung und beendet um 10:40 Uhr die 
Antragskonferenz / den Scoping-Termin. 

 

 

gez.         

Golumbeck           
  

 

 

 

Anlagen: 

 

- Anlage 1:  Auszug Vortragsfolien ZGB* 

- Anlage 2: Teilnehmerliste 

- Anlage 3: schriftlich eingegangene Stellungnahmen mit Hinweisen / Forderungen 

      > Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, GB Wolfenbüttel,  09.12.2015 

     > IHK Braunschweig, 11.12.2015 

      > Landwirtschaftskammer, Bezirksstelle Braunschweig, 14.12.2015 

      > Avacon AG, 15.12.2015 

      > Landesjägerschaft Niedersachsen e.V., 18.12.2015 

       > Deutsche Telekom Technik GmbH, 21.12.2015 

      > Polizeidirektion Braunschweig, 23.12.2015 

      > Wasserverband Peine, 23.12.2015 

      > LBEG / NLWKN, 07.01.2016 und ergänzend 12.01.2016 

      > Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES), 08.01.2016 

      > GDF SUEZ E&P Deutschland GmbH, 11.01.2016 

      > ExxonMobil Production Deutschland GmbH, 11.01.2016 

      > Gemeinde Edemissen, 11.01.2016 

      > LBEG, Rohstoffsicherungskarte (Ausschnitt), 13.01.2016 

      > LK Peine, Naturschutzbeauftragter, 18.01.2016 

      > Aktion Fischotterschutz e.V., 18.01.2016 

* Die vollständigen PPT-Vorträge werden auf der Internet-Seite des ZGB zur Verfügung gestellt (www.zgb.de).

http://www.zgb.de/
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Anlage 1 

Ausgewählte Folien – PPT-Präsentation ZGB 
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Anlage 2 

Teilnehmerliste 
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Anlage 3 

Schriftlich eingegangene Stellungnahmen mit Hinweisen / Forderungen 
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11.12.2015 

Sehr geehrte Frau Golumbeck,  

sehr geehrter Herr Menzel,  

 

mit Schreiben vom 02.12.15 haben Sie uns eine Einladung zur Antragskonferenz für ein 

Raumordnungsverfahren zur Erweiterung des Bodenabbaus Wipshausen der SK Steinkultur Kies 

GmbH (mit gleichzeitigem Scoping-Termin für ein nachfolgendes wasserechtliches 

Planfeststellungsverfahren) übersandt. Aus terminlichen Gründen werden wir an der Antragskonferenz 

am 13.01.16 nicht teilnehmen können. Dennoch möchten wir mitteilen, dass wir die vorgesehene 

Erweiterung des Bodenabbaus aus volks- und betriebswirtschaftlichen Gründen befürworten. So dient 

das Vorhaben der verbrauchsnahen Förderung bzw. Bedarfsdeckung von kiesigen Sanden und 

verschafft der SK Steinkultur Kies GmbH den notwendigen weiteren Zugang zur vorhandenen 

Rohstoffbasis. 

 

Freundliche Grüße  

 

Berndt von Conradi 

Raumplanung - Wirtschaftsjunioren 

 

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER  

BRAUNSCHWEIG  

Brabandtstr. 11  

38100 Braunschweig  

 

Telefon: +49 531 4715-248  

Telefax: +49 531 4715-148  

conradi@braunschweig.ihk.de  

http://www.braunschweig.ihk.de  

http://www.ihk-wirtschaft-online.de 

 

  

mailto:conradi@braunschweig.ihk.de
http://www.braunschweig.ihk.de/
http://www.ihk-wirtschaft-online.de/
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15.12.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gegen das o.g. Planfeststellungsverfahren bestehen unsererseits keine Bedenken. 

 

Hinsichtlich vorgesehener Baumpflanzungen im öffentlichen Straßenflächenbereich ist die Einhaltung 

des DVGW-Regelwerkes GW 125 und ATV-H 162 "Baumstandorte und unterirdische Ver- und 

Entsorgungsanlagen" zu beachten. Dieser Hinweis hat auch Gültigkeit für Baumpflanzungen in 

privaten Grundstücken, sofern diese im Trassenbereich von zu verlegenden Ver- und 

Entsorgungsleitungen liegen. 

 

Vorhandene Versorgungsleitungen bitten wir zu beachten. 

 

Vor Beginn von Baumaßnahmen bitten wir Sie, eine aktuelle Leitungsauskunft bei uns  

einzuholen. 

 

Wir bitten Sie, uns weiter an dem Verfahren zu beteiligen. 

 

Freundliche Grüße/Kind regards  

Hartmut Rogge    

Netzdienste Region Mitte  

Betrieb Verteilnetze Burgwedel 

T +49 51 39-80 2-3 14 01  

F +49 51 39-80 2-83 14 01  

M +49 151-12 20 14 67  

hartmut.rogge@avacon.de  

Avacon AG  

Hastrastraße 1  

30938 Burgwedel  

www.avacon.de  

Avacon AG, Sitz: Helmstedt, Amtsgericht Braunschweig, HRB 100769  

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Thomas König, Vorstand: Michael Söhlke (Vorsitzender), Frank Aigner, Dr. Stephan Tenge 

Consider the environment. Please don't print this E-mail unless you really need to.  

Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken.  

 

  

mailto:hartmut.rogge@avacon.de
http://www.avacon.de/
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07.01.2016 

Sehr geehrte Frau Golumbeck, 

 

Ihre Einladung vom 02.12.2015 wird wie folgt beantwortet: 

Eine Teilnahme an der Antragskonferenz/Scopingtermin ist aus Sicht des GLD (LBEG & NLWKN) 

nicht erforderlich. 

  

Wir möchten aber darauf hinweisen, dass bei der Erstellung der Antragsunterlagen, die vom LBEG 

veröffentlichten „Geofakten 10 - Hydrogeologische Anforderungen an Anträge auf obertägigen Abbau 

von Rohstoffen“ zu Grunde gelegt werden sollten.  

 

Es sollte insbesondere auf den Punkt 8 „Konzept für eine Beweissicherungsprogramm“ geachtet 

werden, auch weil  die auf der nördlichen Erweiterungsfläche gelegene Rohölleitung zurück gebaut 

werden muss. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Karen Wittemann 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Gewässerbewirtschaftung -Grundwasser- 

NLWKN-Betriebsstelle Süd * Rudolf-Steiner-Straße 5 *  

38120 Braunschweig 

Tel.: 0531/8665-4341 

Fax.: 0531/8665-4399 

Karen.Wittemann@nlwkn-bs.niedersachsen.de 

www.nlwkn.niedersachsen.de 

 

 

  

mailto:Karen.Wittemann@nlwkn-bs.niedersachsen.de
http://www.nlwkn.niedersachsen.de/
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12.01.2016 
Sehr geehrte Frau Golumbeck, 
 
gerne möchte ich die E-Mail von Frau Wittemann (s.u.), um den Hinweis aus dem Fachbereich 
Naturschutz des NLWKN ergänzen und Ihnen mitteilen, dass die geplante Abbauerweiterung des 
Bodenabbaus Wipshausen  an das westlich der K 13 gelegene FFH-Gebiet 349 „Meerdorfer Holz“ 
angrenzt.  
Der Fachbereich regt daher an, sich mit den ggf. von der Abbauerweiterung ausgehenden, mittelbar 
von außen auf das FFH-Gebiet einwirkenden Faktoren im Sinne einer FFH-Vorprüfung 
auseinanderzusetzen und diese Thematik entsprechend abzuarbeiten.  
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Christina Reisener 
 
Christina Reisener 
Gewässerbewirtschaftung - Grundwasser 
NLWKN -Betriebsstelle Süd * Standort Braunschweig  
Rudolf-Steiner-Str. 5 * 38120 Braunschweig  
Tel.: 0531/8665-4039 * Fax: 0531/8665-4050  
Christina.Reisener@nlwkn-bs.niedersachsen.de  
www.nlwkn.niedersachsen.de  

 

 

 

 

  

mailto:Christina.Reisener@nlwkn-bs.niedersachsen.de
http://www.nlwkn.de/
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